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 Ort, Datum 
 Aktenzeichen: 
 
 
An das 
Eichamt 
 
 
 
Aufnahme der Beschäftigung eines Wägers an einer öffentlichen Waage 
Anzeige nach § 64 a Absatz 2 Eichordnung 
 
1. Angaben zur Person des Wägers 
 
Name (ggf. abweichender Geburtsname) 
 
 
Vorname(n) (Rufname unterstreichen) 
 
 
Geburtsdatum 
 
 
Geburtsort (Gemeinde, Kreis, Land) 
 
 
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Telefon, Telefax) 
 
 
 
Name und Anschrift der Firma 
 
 
 
 
2. Öffentliche Bestellung 
 
Als Wäger öffentlich bestellt am: 
 
 
Vom Eichamt: 
 

Aktenzeichen: 

Standort (Ort, Straße und Hausnummer) der öffentlichen Waage, an welcher der Wäger 
beschäftigt wird oder werden soll: 
 
 
 
Datum der Aufnahme der Beschäftigung des Wägers 
 
 
 
 
___________________________ 
 (Unterschrift) 


